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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 2116/2004 DES RATES

vom 2. Dezember 2004

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates über die Zuständigkeit und die An-
erkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die
elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 in Bezug auf

Verträge mit dem Heiligen Stuhl

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Akte über die Bedingungen des Beitritts der
Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens,
Ungarns, Maltas, Polens, Sloweniens und der Slowakei, insbe-
sondere auf Artikel 57 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Maßgabe von Artikel 40 der Verordnung (EG) Nr.
1347/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über die Zu-
ständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend
die elterliche Verantwortung für die gemeinsamen Kinder
der Ehegatten (1) wird eine Entscheidung über die Ungül-
tigkeit der Ehe gemäß den Verträgen Portugals, Italiens
und Spaniens mit dem Heiligen Stuhl (Konkordate) in
den Mitgliedstaaten unter den in Kapitel III der Verord-
nung vorgesehenen Bedingungen anerkannt.

(2) Mit Anhang II der Beitrittsakte von 2003 wurde die Ver-
einbarung vom 3. Februar 1993 zwischen dem Heiligen
Stuhl und Malta über die Anerkennung der zivilrechtli-
chen Wirkungen von Ehen, die nach kanonischem Recht
geschlossen wurden, sowie von diese Ehen betreffenden
Entscheidungen der Kirchenbehörden und -gerichte, zu-
sammen mit dem zweiten Zusatzprotokoll vom 6. Januar
1995 in Artikel 40 der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000
aufgenommen.

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom
27. November 2003 über die Zuständigkeit und die An-
erkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in
Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Ver-
antwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
1347/2000 (2) ist am 1. August 2004 in Kraft getreten
und gilt ab 1. März 2005 in den Mitgliedstaaten mit
Ausnahme Dänemarks.

(4) Malta hat um Änderung des dem Artikel 40 der Verord-
nung (EG) Nr. 1347/2000 entsprechenden Artikels 63

der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 dahingehend er-
sucht, dass die Vereinbarung Maltas mit dem Heiligen
Stuhl darin aufgenommen wird.

(5) Erfordern vor dem Beitritt erlassene Rechtsakte aufgrund
des Beitritts eine Anpassung, so werden diese Anpassun-
gen gemäß Artikel 57 der Beitrittsakte von 2003 nach
einem vereinfachten Verfahren vorgenommen, bei dem
der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der
Kommission beschließt.

(6) Dem Ersuchen Maltas sollte nachgekommen und die Ver-
ordnung (EG) Nr. 2201/2003 entsprechend geändert
werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 63 der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 wird wie folgt
geändert:

1. In Absatz 3 wird folgender Buchstabe hinzugefügt:

„c) Vereinbarung zwischen dem Heiligen Stuhl und Malta
über die Anerkennung der zivilrechtlichen Wirkungen
von Ehen, die nach kanonischem Recht geschlossen wur-
den, sowie von diese Ehen betreffenden Entscheidungen
der Kirchenbehörden und -gerichte, einschließlich des
Anwendungsprotokolls vom selben Tag, zusammen mit
dem zweiten Zusatzprotokoll vom 6. Januar 1995.“

2. Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„4. Für die Anerkennung der Entscheidungen im Sinne
des Absatzes 2 können in Spanien, Italien oder Malta diesel-
ben Verfahren und Nachprüfungen vorgegeben werden, die
auch für Entscheidungen der Kirchengerichte gemäß den in
Absatz 3 genannten internationalen Verträgen mit dem Hei-
ligen Stuhl gelten.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab 1. März 2005.

DE14.12.2004 Amtsblatt der Europäischen Union L 367/1

(1) ABl. L 160 vom 30.6.2000, S. 19. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1804/2004 der Kommission (ABl.
L 318 vom 19.10.2004, S. 7).

(2) ABl. L 338 vom 23.12.2003, S. 1.



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß dem Vertrag zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Brüssel am 2. Dezember 2004.

Im Namen des Rates
Der Präsident

J. P. H. DONNER
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